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53 S 1562/25 04.02.2026

In dem Rechtsstreit
Kuhne, S. 

wg. Räumung und Herausgabe

Sehr geehrte Damen und Herren Rechtsanwälte, 

anbei erhalten Sie eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses vom 28.01.2026. 

Mit freundlichen Grüßen

JVI`in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 

Datenschutzhinweis:
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter 
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/kempten-allgaeu oder über die 
obenstehenden Kontaktdaten.
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Landgericht Kempten (Allgäu)

Az.:  53 S 1562/25
 3 C 422/21 AG Sonthofen

In dem Rechtsstreit

- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigter:

gegen

Kuhne Sven, Kalvarienbergstraße 70, 87509 Immenstadt
- Beklagter und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Räumung und Herausgabe

erlässt das Landgericht Kempten (Allgäu) - 5. Zivilkammer - durch den Vizepräsidenten des Land-

gerichts Schatz, den Richter am Landgericht Epple und den Richter am Landgericht Güttinger 

am 28.01.2026 folgenden

Beschluss :

Der Antrag des Berufungsklägers auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Berufungsver-

fahren wird zurückgewiesen.

Beglaubigte Abschrift
 



Gründe:

Hinreichende Erfolgsaussichten für die beabsichtigte Rechtsverfolgung im Rahmen des Beru-

fungsverfahrens vor dem Landgericht Kempten gegen das Endurteil des Amtsgerichts Sonthofen 

vom 22.10.2025, Az. 3 C 422/21 bestehen nicht. 

Insoweit kann auf den Hinweisbeschluss (§ 522 Abs. 2 ZPO) der Kammer gleichen Datums ver-

wiesen werden.

gez.

 

Schatz Epple Güttinger
Vizepräsident 

des Landgerichts
Richter 

am Landgericht
Richter 

am Landgericht

 

Für die Richtigkeit der Abschrift
Kempten (Allgäu), 04.02.2026

JVI`in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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